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Vorhaben: 

Änderung des Bahnübergangs Wolnzacher Straße 
Strecke 5383, Rohrbach (Ilm) – Wolnzach Altmann, km 3,651 
 

 

 

Vorblatt zur Unterlage 13 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

 

lfd. Nr. Inhalt der 2. Änderung im Verfahren 

1 ▪ Kap. 1.1: Satz ergänzt: Zwischen dem I. und II. Quadranten, ca. 42 m nördlich 
des BÜ, wird eine neue unterirdische Gleisquerung hergestellt.  

2 ▪ Kap. 1.1: Satz angepasst: Die voraussichtliche Bauzeit des Bahnübergangs 
beträgt ca. drei Monate und findet vrsl. zwischen Mai August und August Okto-
ber 2025, d.h. in den Sommermonaten statt. 

3 ▪ Kap. 3.1: Satz angepasst: Um eine Einwanderung von Reptilien in das Baufeld 
zu verhindern, werden angrenzend an die Lebensräume ca. 2-4 Wochen direkt 
nach der Durchführung der Vergrämungsmaßnahme (001_VA) und vor Baube-
ginn (vrsl. im Mai August) Schutzzäune aufgestellt. 

4 ▪ Kap. 3.1: Maßnahmenbezeichnung angepasst: 001_VA Vergrämung und Um-
setzung von Reptilien 
Text ergänzt: In den Eingriffsbereichen werden durch Personen mit Erfahrun-
gen im Abfang von Reptilien, verbliebene Individuen abgefangen und auf die 
Flächen der Maßnahme 010_CEF umgesetzt. Es werden mind. 6 Abfangter-
mine bei geeigneten Witterungsbedingungen durchgeführt. Zwischen den ein-
zelnen Terminen werden abfangfreie Termine gelegt, um die Störungswirkung 
wieder zu senken. Eine Protokollierung der abgefangenen Tiere wird durchge-
führt. Sofern an drei, aufeinanderfolgenden Begehungen keine Tiere mehr ge-
sichtet werden, ist der Abfang beendet. 
Satz angepasst: Zeitraum der Durchführung: Aufstellen vor Baubeginn (April, 
ca. 2-4 Wochen direkt nach 001_VA); Instandhaltung: gesamter Bauzeitraum. 

5 ▪ Kap. 3.2: Ergänzung Maßnahme 010_CEF Anlage eines Ersatzhabitats für 
Reptilien 

6 ▪ Tab. 2: Maßnahmenbezeichnung angepasst: 001_VA Vergrämung und Umset-
zung von Reptilien, Ergänzung 010_CEF Anlage eines Ersatzhabitats für Rep-
tilien 

7 ▪ Kap. 4.1.2: Satz geändert: Da das Bauvorhaben zwischen Mai und August und 
Oktober im Aktivitätszeitraum und ausschließlich tagsüber stattfindet, können 
potenziell anwesende Reptilien selbstständig flüchten. 

8 ▪ Kap. 4.1.2: Satz ergänzt: Zudem werden an der gleichen Bahnstrecke Ersatz-
habitate geschaffen. 
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lfd. Nr. Inhalt der 2. Änderung im Verfahren 

9 ▪ Kap. 4.1.2, Seite 22: Anpassung Maßnahmenbezeichnung 001_VA Struktu-
relle Vergrämung und Umsetzung von Reptilien, Ergänzung 010_CEF Anlage 
eines Ersatzhabitats für Reptilien 

  

  

 


